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Ihre Nachricht 

05.03.2015 

Gemeinde Denklingen - 24. Änderung Flächennutzungsplan sowie 5. Ände-

rung und Erweiterung des Bebauungsplan "Molkereistraße" in Dienhausen. 

Bekanntmachung über die Absicht, den Flächennutzungs- sowie den Bebau-

ungsplan zu ändern 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Sehr geehrte Frau Jost 

zur genannten Flächennutzungs- sowie Bebauungsplanänderung nimmt das Was-

serwirtschaftsamt Weilheim als Träger öffentlicher Belange wie folgt Stellung: 

1 	BEABSICHTIGTE EIGENE PLANUNGEN UND MASNAHMEN 

Planungen oder Maßnahmen des Wasserwirtschaftsamtes Weilheim liegen im Be-

reich des Bebauungsplanes derzeit nicht vor. 

2 	EINWENDUNGEN MIT RECHTLICHER VERBINDLICHKEIT 

Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit liegen nicht vor. 
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3 	FACHLICHE INFORMATIONEN UND EMPFEHLUNGEN 

3.1 	Grundwasser 

Im Umgriff des Bebauungsplanes sind keine Grundwassermessstellen des Landesgrund-

wasserdienstes oder Messstellen Dritter vorhanden. Genaue Aussagen über den Grundwas-

serflurabstand oder Schichtwasservorkommen können daher nicht getroffen werden. 

Die Erkundung des Baugrundes obliegt grundsätzlich dem jeweiligen Bauherren, der sein 

Bauwerk bei Bedarf gegen auftretendes Grund- oder Hangschichtenwasser sichern muss. 

Sollte wider Erwarten Grundwasser aufgeschlossen werden, ist das Landratsamt Landsberg 

zu benachrichtigen, um ggf. wasserrechtliche Verfahren einzuleiten. 

Falls Stoffe in den Grundwasserschwankungsbereich eingebracht werden, z.B. Kelleraus-

bau, oder das Grundwasser aufgestaut bzw. umgeleitet wird, z.B. Bauwasserhaltung, ist dies 

dem Landratsamt Landsberg mitzuteilen um ggf. wasserrechtliche Verfahren einzuleiten. 

Entsprechende Informationen finden Sie auf der Homepage des Wasserwirtschaftsamt Weil-

heim im Bereich ServiceNeröffentlichungen. 

3.2 	Lage zu Gewässern 

Oberirdische Gewässer werden durch das Vorhaben nicht berührt. 

3.3 	Altlastenverdachtsflächen 

Im Bereich des geplanten Bebauungsplanes der Gemeinde sind keine Grundstücksflächen 

im Kataster gem. Art. 3 Bayer. Bodenschutzgesetz (BayBodSchG), Stand 14. April 2015 auf-

geführt, für die ein Verdacht auf Altlasten oder schädliche Bodenveränderungen besteht. 

Dem Amt liegen keine Informationen über weitere Altlasten oder Verdachtsflächen in diesem 

Bereich vor. Ob geplant ist, bei der Fortschreibung des Katasters Flächen aufzunehmen, die 

im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegen, ist beim zuständigen Landratsamt zu er-
fragen. 

Mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes bzgl. des Vorgehens bei organoleptischen 

Auffälligkeiten besteht Einverständnis. 

3.4 	Wasserversorgung 

Sämtliche Neubauten sind an die zentrale Wasserversorgungsanlage anzuschließen. Die 

hierzu erforderliche Wasserverteilung ist so auszuführen, dass ausreichende Betriebsdrücke 

und auch die Bereitstellung von Löschwasser im Brandfall über die öffentliche Anlage ge-

währleistet sind. 

3.5 	Abwasserentsorgung 

Sämtliche Bauvorhaben sind vor Bezug an die zentrale Abwasseranlage anzuschließen. 

Das öffentliche Kanalnetz ist entsprechend den technischen Regeln (DIN EN 752) zu erstel-

len und zu betreiben. 
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Mit dem Bebauungsplan besteht aus abwassertechnischer Sicht Einverständnis, da alle 

Neubauten an die gemeindliche Kanalisation angeschlossen werden. 

3.6 	Niederschlagswasserbeseitigung 

Das vorgelegte Konzept zur Niederschlagswasserbeseitigung sieht vor, Niederschlagswas-

ser vorwiegend breitflächig zu versickern. Auch wurden hierfür vorgesehene Flächen im Be-

bauungsplan eingezeichnet. Dies wird aus wasserwirtschaftlicher Sicht begrüßt. 

Falls das Niederschlagswasser gezielt gesammelt und zielgerichtet einer Versickerungsan-

lage zugeführt wird, sind Benutzungstatbestände gegeben. Bei Einhaltung der Anforderun-

gen der NWFreiV bei Versickerung kann die Beseitigung erlaubnisfrei erfolgen. Falls die An-

forderungen nicht eingehalten werden, sind entsprechende Anträge im Landratsamt Lands-

berg einzureichen. 

Entsprechende Informationen finden Sie auf der Homepage des Wasserwirtschaftsamt Weil-

heim im Bereich ServiceNeröffentlichungen. 

Bezüglich der Flächenversiegelung wird folgender Textbaustein für Bebauungspläne emp-

fohlen: 

„Der Versiegelung des Bodens ist entgegenzuwirken. Garagenzufahrten, Park- und Stellplät-

ze sind als befestigte Vegetationsflächen (Schotterrasen, Pflasterrasen, Rasengittersteine 

etc.) oder mit versickerungsfähigen Pflasterdecken auszuführen." 

4 	ZUSAMMENFASSUNG 

Unter Beachtung o. g. Hinweisen bestehen keine Bedenken gegen die vorliegende Flächen-

nutzungsplan- bzw. Bebauungsplanänderung. 

Es wird gebeten, dem Wasserwirtschaftsamt nach Abschluss des Verfahrens eine Ausferti-

gung des rechtskräftigen Bebauungsplanes zu übermitteln. 

Das Landratsamt Landsberg erhält eine Kopie des Schreibens. 

Mit freundlichen Grüßen 

Simon Schebesta 




